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Kapitel 07 080

Kapitel Ist-Betrag Reste 2020 Rechng.-Ist (3+4)
Titel Zweckbestimmung Haushaltsbetrag Reste 2019 Gesamtsoll (3+4)

Funkt.- Haushaltsvermerke Differenz Resteänderung mehr / weniger
Kennziffer EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

07 080 Gesellschaftliche Teilhabe und
Integration Zugewanderter

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Kinder, Familie, Flücht-
linge und Integration zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 07 010.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01 246 Vermischte Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 532 893,63 — 4 532 893,63
1 000 000,00 — 1 000 000,00

3 532 893,63 — 3 532 893,63

119 11 249 Erstattungen Dritter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 547 12 sowie Haushaltsvermerk
bei Kapitel 07 010 Titel 427 01.

371 067,17 — 371 067,17
— — —

371 067,17 — 371 067,17
Vermerke:

Übrige Einnahmen

231 00 249 Sonstige Zuweisungen vom Bund. . . . . . . . . . . . . . . .
Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 2 bei Titel 633 10.

4 255 891,17 — 4 255 891,17
— — —

4 255 891,17 — 4 255 891,17

Gesamteinnahmen Kapitel 07 080. . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 159 851,97 — 9 159 851,97
1 000 000,00 — 1 000 000,00

8 159 851,97 — 8 159 851,97

Mehreinnahmen 8 159 851,97
Mindereinnahmen —

A u s g a b e n

Sächliche Verwaltungsausgaben

547 12 249 Sächliche Verwaltungsausgaben für die Umsetzung von
integrationspolitischen Maßnahmen. . . . . . . . . . . . . .

1. Einnahmen bei Titel 119 11 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben
herangezogen werden, soweit sie nicht der Verstärkung des Kapitels
07 010 Titel 427 01 dienen.

2. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 4 und Nr. 5 bei Titelgruppe 68.
3. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 70.
4. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 686 68.

1 824 557,90 19 911,05 1 844 468,95
3 163 700,00 — 3 163 700,00

-1 339 142,10 19 911,05 -1 319 231,05
Vermerke: Reste-Inabgangstellung 1 319 231,05

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

633 10 246 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände -
Integrationspauschalen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. § 17 Abs. 3 LHO in Höhe der Einnahmen bei Titel 231 00.
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einahmen bei Titel 231 00

geleistet werden.
3. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.

4 987 033,50 — 4 987 033,50
6 700 000,00 — 6 700 000,00

-1 712 966,50 — -1 712 966,50
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 1 712 966,50

633 20 249 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für
Integrationsmaßnahmen aus der Integrationspauschale
des Bundes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— — —
— — —

— — —

633 30 249 Kommunales Integrationsmanagement. . . . . . . . . . . .
1. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2 und 4 bei Titelgruppe 68.
2. Die Mittel werden in Höhe von 15.000.000 EUR als fachbezogene Pau-

schale gemäß § 29 Haushaltsgesetz ausgezahlt.
3. Die Erläuterungen zu den Unterteilen 2 und 3 sind hinsichtlich des Ver-

teilschlüssels der jeweiligen fachbezogenen Pauschale verbindlich.
4. Abweichend von Nr. 2.4 VVG zu § 44 LHO dürfen zur Förderung des

Kommunalen Integrationsmanagements (Unterteil 1) bis zu 100 v.H.
der zuwendungsfähigen Ausgaben aus Landesmitteln bereitgestellt
werden.

10 183 821,97 — 10 183 821,97
25 000 000,00 — 25 000 000,00

-14 816 178,03 — -14 816 178,03
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 14 816 178,03
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663 10 249 Schuldendiensthilfe an die Stiftung Zentrum für Türkeistu-
dien und Integrationsforschung (ZfTI), Essen. . . . . . . . .

— — —
— — —

— — —

684 10 249 Zuschuss an das Dokumentationszentrum und Museum
über die Migration in Deutschland - DOMID e.V., Köln. . .

466 500,00 — 466 500,00
466 500,00 — 466 500,00

— — —

684 40 249 Zuschuss an den Förderverein des Landesintegrationsra-
tes e.V., Düsseldorf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

470 000,00 — 470 000,00
470 000,00 — 470 000,00

— — —

685 10 249 Zuschuss an die Stiftung Zentrum für Türkeistudien und
Integrationsforschung (ZfTI), Essen. . . . . . . . . . . . . . .
Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 300.000 EUR der Einsparungen
bei Titel 686 68 überschritten werden.

633 785,89 — 633 785,89
741 600,00 — 741 600,00

-107 814,11 — -107 814,11
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 107 814,11

Titelgruppen

Titelgruppe 68
Förderung der Integration Zugewanderter und des
Zusammenlebens in Vielfalt

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig mit den

Ausgaben bei Titel 633 30.
3. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen bis zur Höhe der Einsparungen

bei Kapitel 07 090 Titel 971 10 überschritten werden.
4. Die bei Titel 686 68 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf

auch zugunsten der übrigen Titel dieser Titelgruppe und bei den Titeln
547 12 und 633 30 in Anspruch genommen werden.

5. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG verstärken die Ansätze der Titel-
gruppe den Ansatz bei Titel 547 12.

6. Hier dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei ande-
ren Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck ver-
anschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).

7. Abweichend von Nr. 2.4 VVG zu § 44 LHO dürfen zur Förderung der
Kommunalen Integrationszentren bis zu 100 v.H. der zuwendungsfä-
higen Ausgaben aus Landesmitteln bereitgestellt werden.

8. Gemäß Nr. 2.3 VV zu § 44 LHO erfolgen die Förderungen zur Stärkung
des Ehrenamts im Wege der Vollfinanzierung.

55 677 982,38 — 55 677 982,38
71 227 400,00 — 71 227 400,00

-15 549 417,62 — -15 549 417,62

633 68 249 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . 35 574 588,13 — 35 574 588,13
48 133 900,00 — 48 133 900,00

-12 559 311,87 — -12 559 311,87
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 12 559 311,87

684 68 249 Zuschüsse an Selbstorganisationen von Migrantinnen
und Migranten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 655 007,08 — 2 655 007,08
2 700 000,00 — 2 700 000,00

-44 992,92 — -44 992,92
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 44 992,92

686 68 249 Zuschüsse an Sonstige. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG dürfen die Ausgaben bis zur Höhe

der Einsparungen bei Titel 547 12 überschritten werden.
2. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 685 10.

17 448 387,17 — 17 448 387,17
20 393 500,00 — 20 393 500,00

-2 945 112,83 — -2 945 112,83
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 2 945 112,83

893 68 249 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. . . . . .
Abweichend von Nr. 1.3 VV/VVG zu § 44 LHO darf die Investitionsmaß-
nahme “Dom Polski“ gefördert werden, wenn diese bereits begonnen
wurde.

— — —
— — —

— — —
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Titelgruppe 70
Einwanderung gestalten

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG verstärken die Ansätze der Titel-

gruppe den Ansatz des Titels 547 12.
3. Abweichend von Nr. 2.4 VVG zu § 44 LHO dürfen zur Förderung von

kommunalen Trägern bis 90 v.H. der zuwendungfähigen Ausgaben
aus Landesmitteln bereitgestellt werden.

— — —
— — —

— — —

633 70 249 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . — — —
— — —

— — —

686 70 249 Zuschüsse an Sonstige. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — —
— — —

— — —

Titelgruppe 88
Maßnahmen zur Bewältigung der direkten und indirek-
ten Folgen der Coronakrise (Hilfen aus dem Sonderpro-
gramm Rettungsschirm des Landes) (Landesprogramm)

1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe
gegenseitig deckungsfähig.

2. Nicht ausgeschöpfte Ausgabeermächtigungen des Kapitels 07 040
verstärken den Ansatz der Titelgruppe. Davon ausgenommen sind
Ausgaben, die auf zweckgebundenen Einnahmen beruhen (§ 17 Abs.
3 LHO).

3. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen auch Billigkeitsleistungen
gewährt werden.

4. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet
werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für den
selben Zweck veranschlagt sind.

— — —
— — —

— — —

547 88 291 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . — — —
— — —

— — —

684 88 291 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen. . . . . — — —
— — —

— — —

685 88 291 Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen. . . . . . . . . . . . — — —
— — —

— — —

686 88 291 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . . — — —
— — —

— — —

893 88 291 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. . . . . . — — —
— — —

— — —

Gesamtausgaben Kapitel 07 080. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 243 681,64 19 911,05 74 263 592,69
107 769 200,00 — 107 769 200,00

-33 525 518,36 19 911,05 -33 505 607,31

Mehrausgaben —
Minderausgaben 33 505 607,31
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe —
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